
it der Erweiterung der Europäischen
Union am 1. Mai  2004 gibt es für den

einzelnen Bürger auch im Bereich der Un-
fallversicherung Neuerungen. Ob als Arbeit-
nehmer, der von seinem Betrieb ins Ausland
geschickt wird, als grenzüberschreitender
Unternehmer, als Schüler auf Klassenfahrt
oder als Student mit Auslandssemester im
Rahmen des Studienplanes (z.B. "Sokra-
tes"): Für alle besteht in den zehn neuen
Mitgliedstaaten ein umfassender Unfall-
schutz. Denn dort gelten künftig die ein-
heitlichen Vorschriften der Europäischen
Union. Entscheidend ist jedoch, sich bei
Auslandsplänen bereits im Vorfeld gründlich
zu informieren und die notwendigen For-
mulare mitzuführen. Ebenso können zusätz-
liche private Versicherungen ratsam sein.

Entsendungen und 
medizinische Versorgung
Wesentliche Änderungen ergeben sich
gegenüber jenen neuen Mitgliedsstaaten,
mit denen die gesetzliche Unfallversiche-
rung bislang keine Beziehungen über bilate-
rale Abkommen unterhielt. Das sind die bal-
tischen Staaten (Estland, Lettland, Litauen),
sowie Malta und Zypern. Für alle Staaten gilt
mit ihrem Beitritt die europäische Verord-
nung 1408/71, die sich unter anderem mit
der Entsendung von Arbeitnehmern und
deren medizinischer Versorgung befasst.
Die Verordnung besagt, dass ein ins EU-Aus-
land entsandter Arbeitnehmer grundsätz-
lich in seinem Heimatland sozialversichert
bleibt, wenn die Entsendung befristet ist
(innerhalb der EU auf zwölf Monate mit Ver-
längerungsmöglichkeit).
Im Falle eines Arbeitsunfalls oder einer
Berufskrankheit im Gastland erhalten die
Versicherten medizinische Leistungen nach
dort geltenden Regelungen und dort übli-
chem Umfang (die so genannte Sachleis-
tungsaushilfe). Damit ist sichergestellt, dass
etwa ein Fernfahrer, der für eine deutsche
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Auswirkungen für EU-Bürger
M Spedition in Lettland unterwegs ist, dort

nach einem Arbeitsunfall sofort medizini-
sche Hilfe erhält. Ebenso erhält ein von
einem lettischen Unternehmen entsandter
und in Deutschland verunfallter Arbeitneh-
mer medizinische Leistungen von der deut-
schen Unfallversicherung, als wäre er hier-
zulande versichert. Die deutsche Unfallversi-
cherung bekommt die angefallenen Kosten
später von lettischer Seite erstattet.

Auslandsaufenthalt gut vorbereiten
Zu bedenken ist, dass die Sachleistungen
nach dem Standard des Gastlandes erbracht
werden - d.h. sie können unter Umständen
ein anderes Niveau haben als in Deutsch-
land.
Für Arbeitnehmer, Schüler und Studieren-
de gilt:
� Unbedingt wird Arbeitnehmern emp-

fohlen, sich vor einer Entsendung bei
ihrem Arbeitgeber zu informieren,
welche Vordrucke für Leistungen in das
Gastland mitzunehmen sind.

� Da sich der gesetzliche Unfallversiche-
rungsschutz für entsandte Arbeitneh-
mer nur auf den Arbeitsbereich be-
zieht, empfehlen die Unfallversiche-
rungsträger eine private Zusatzversi-
cherung, um den privaten Bereich und
mögliche mitreisende Angehörige ab-
zusichern.

� Über die gesetzlichen Leistungen hin-
ausgehende Wahlleistungen müssen
selbst bezahlt werden, wofür eine
zusätzliche private Versicherung rat-
sam ist.

� Schüler und Studierende sollten sich an
ihre (Hoch-)Schule wenden, um die
entsprechenden Informationen zu
erhalten.

� Vordrucke händigen die Krankenkas-
sen bzw. die zuständigen Unfallversi-
cherungsträger aus, bei denen die
Betroffenen versichert sind.

Für Unternehmen gilt:
� Die entsendenden Betriebe sollten sich

über die Bedingungen vor Ort infor-
mieren und ihre Mitarbeiter entspre-
chend beraten.

� Bei Entsendungen aus Deutschland
sollten sich die Personalstellen der ent-
sendenden Unternehmen über die mit-
zuführenden Vordrucke (z. B. Entsen-
debescheinigung, Anspruchsbescheini-
gung auf Sachleistungen) informieren.

Die Unfallversicherungsträger helfen gerne
mit Auskünften und Informationen weiter.
Informationen sind auch im Internet bei der
Deutschen Verbindungsstelle Unfallversi-
cherung - Ausland beim HVBG abrufbar:
http://www.hvbg.de/d/pages/intern/v
erbaus/eu_osterweiterung/index.html


